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— 396 —

Wollen wir aber eine durchwegs gehobene Volksschule, so müssen

wir einen tüchtigen Lehrerstand haben, und wollen wir diesen, so muß
seine Eristenz eine gesicherte sein."

BUo-oM«

Schul-Chronik.
Bern. (Korresp.) Wir loben es am »Schweiz. Volksschulbl.",

daß es seinen Lesern von Zeit zu Zeit zur Kenntniß bringt, was die

Politischen Zeitungen über die Schulverhältnisse sagen. Nicht jeder Lehrer kommt

dazu, politische Blätter zu lesen — oft nicht einmal die bessern des eigenen

Kautons, geschweige denn solche aus andern Kantonen. Durch die

Mittheilungen des Schulblattes gewinnen, die Leser desselben einen schweizerischen

Standpunkt und können sich über die obschwebenden Fragen und Verhältnisse

ein um so sichereres Urtheil bilden. Etwas ähnliches sollte stattfinden
bezüglich der verschiedenen Schulblätter. Ich spreche Namens unserer Conferenz

den Wunsch aus und empfehle ihn zu möglicher Berücksichtigung. ^)
Solothurn. Häuselmanns Zeichnungswerk. Einer Korresp

des Hand. Cour, zufolge hat die soloth. Erziehungsdirektion das Elementar-

zeichnungSwerk von Hrn. Häuselmann in Biel in seiner ganzen Auflage
käuflich erworben. Wir schließen hieraus auf obligatorische Einsührung dieses

Zeichnungskursus in den solothurnischen Volksschulen, und freuen uns der

Anerkennung, die in der Acquisition des gewiß fleißig gearbeiteten Werkes

liegt. Wir weisen jedoch vorbehaltlich einer nähern Prüfung im Interesse der

Schulen auch hin auf das so eben von der bernischen Lehrmittel-Kommission

adoptirte Zeichnungswerk des Kantonsschullehrers H ut ter.
Luzern. Höhere Töchterschule. Der Regierungsrath schlägt im

Einverständniß mit den Stadtbehörden von Luzern dem Großen Rathe die

Errichtung einer höhern Töchterschule in der Stadt Luzern auf nächsten Herbst

vor. Die Lehrgegenstände derselben sollen sein: Religionslehre, deutsche und

französische Sprache, Rechnung und Naturkunde, Geographie, Geschichte,

Zeichnen, Gesang und weibliche Arbeiten. Zwei Lehrer und eine Lehrerin

ertheilen den Unterricht. Der Religions- und Gesangunterricht wird besonder»

Fachlehrern übertragen. Die höhere Töchterschule hat drei JahreSkurse. Die

jährlichen Kosten sind auf Fr. 5200—6500 berechnet. Die Töchter, welche

die Anstalt besuchen, zahlen ein jährliches Schulgeld von 20 Fr. Die Kosten

sollen zur Hälfte vom Staat, zur Hälfte von der Stadtgemeinde bestritten werden.

*) „Das Schweiz. Volksschulblatt" wird diesen Wünschen oon nun an bereitwillig
entsprechen. Die Red.


	Bern

